
Tarifliste ab 1. Januar 2011

Die  für  Sie  relevanten  Tagestarife  setzen  sich  zusammen  aus  «Hotellerie», 
«Betreuung» und «Eigenanteil Pflege Bewohner». 

Hotellerie 
Wohngruppen Haus D, VillA, WG4
Einbettzimmer 130.00 bis 190.00 Fr./Tag
Zweibettzimmer 119.00 bis 150.00 Fr./Tag

Stationen Haus A (Altbau)
A5 und A6 102.00 Fr./Tag
A4; Oase 1 119.00 Fr./Tag

Stationen Haus B und C
Einbettzimmer Haus B 150.00 Fr./Tag
Einbettzimmer Haus C 160.00 Fr./Tag
Zweibettzimmer 119.00 Fr./Tag
Dreibettzimmer 109.00 Fr./Tag
Oase 2 (Schwerstpflegestation) 119.00 Fr./Tag

Betreuungs- und Pflegekosten
Siehe Seite 3

Tarif Ferienaufenthalt 
Aufenthalte  (auch  regelmässige),  die  länger  als  84  Stunden  dauern,  gelten  ab  
dem  1.  Tag  als  Ferienaufenthalt.  Es  gelten  die  gleichen  Tarife  wie  bei  einem 
stationären Aufenthalt. Eintritts- und Austrittstag werden je als 1 Tag verrechnet. Tarife 
siehe Seite 3.

Rechnungsstellung
Der Aufenthalt wird monatlich abgerechnet. 
Die Kosten der Pflegeleistungen werden aufgeteilt  auf Krankenkassen, Bewohnende 
sowie  Gemeinden.  Der  Bewohner  zahlt  einen Pflegeanteil  von max.  21.60 Fr./Tag. 
Auch wenn der Pflegebedarf steigt, bleibt Ihr Kostenanteil  konstant. Die Gemeinden 
übernehmen dann die restlichen Kosten. Ihnen belasten wir nur den Betrag, der durch 
Sie bezahlt werden muss. Wir werden ab Januar 2011 pro Bewohner drei Rechnungen 
verschicken: an Sie, an die Gemeinde des letzten Wohnortes sowie an die Kranken-
kasse des Bewohners. 
Die Pflegegradeinstufung wird anhand des System «RAI» vorgenommen. 

Medikamente, Inkontinenz- und übrige Materialien werden quartalsweise abgerechnet. 
Die ärztlichen Leistungen werden von unserem Heimarzt separat in Rechnung gestellt. 
Die Leistungen für den psychiatrischen Konsiliardienst werden durch die psychiatrische 
Universitätsklinik Zürich abgerechnet.
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Hilflosenentschädigung
Die AHV bezahlt ab dem 12. Monat von erbrachten Hilfeleistungen an unterstützungs-
bedürftige  Personen,  eine  mittlere/schwere  Hilflosenentschädigung  (maximal  
Fr.  928.00 pro Monat).  Dies ist  unabhängig  von Vermögen und Einkünften.  Darauf 
erheben wir keinen Anspruch. Sie geht zugunsten des Versorgers. 

Verschiedenes
Eintrittspauschale Fr. 500.00
Austrittspauschale Fr. 500.00

- Abwesenheit  von  Bewohnern:  Bei  Abwesenheitstagen  werden  nur  die 
Pensionskosten  in  Rechnung  gestellt.  Der  Ein-  und  Austrittstag  wird  ganz 
verrechnet.

- Für Bettenreservation werden die Pensionskosten der entsprechenden Station 
verrechnet.

- Das  Grundangebot  für  Pflegeprodukte  ist  im  Hotelleriepreis  inbegriffen, 
zusätzliche Produkte werden quartalsweise  abgerechnet.  Die  Liste kann am 
Empfang bezogen werden.

- Flickarbeiten, Änderungen 40.00 Fr./Std.
- Wäschenamen 1.00 Fr./Stk

Bezahlung der Rechnungen
Innerhalb  von  20  Tagen  mit  Einzahlungsschein  oder  Direktbelastung  mittels 
Lastschriftverfahren (LSV mit Widerruf).

Zusätzliche Angebote in der Sonnweid
Leistungen,  die  ohne  Rücksprache mit  den  Angehörigen  erfolgen  und  über  die 
Monatsrechnung abgerechnet werden:

- Pédicure - Behandlung Fr. 40.00
- Coiffeur, gemäss Preisliste

Leistungen, die nur nach Rücksprache mit den Angehörigen erfolgen und über die 
Monatsrechnung abgerechnet werden:

- Begleitung zum Einkaufen, Zahnarzt, Spital etc. 40.00 Fr./Std.

Leistungen, die  nur nach Rücksprache mit  den Angehörigen und deren Einwilligung 
erfolgen. Verrechnung nicht über die Sonnweid:

- Fussreflexzonen – Massage
- Aroma – Massage

Haustiere
Es besteht die Möglichkeit, nach Absprache, Haustiere mitzunehmen. Das Tierfutter 
wird von den Angehörigen zur Verfügung gestellt. Die Tierarztkosten werden von den 
Angehörigen übernommen. 

- Pensionskosten Katze 0.00 Fr./Tag
- Pensionskosten Hund 10.00 Fr./Tag

Bei  Unklarheiten,  Fragen  und  für  weitere  Auskünfte  steht  Ihnen  der  Leiter  der 
Sonnweid, Michael Schmieder, gerne zur Verfügung – 044 931 59 32.
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Betreuungs- und Pflegekosten für Stationär und Ferien

Die Finanzierung der Pflegekosten ist kantonal geregelt. Die Aufstellung gilt für die Bewohner/innen mit Wohnsitz im Kanton Zürich. 

Für Bewohner/innen mit ausserkantonalem Wohnsitz kann die Kostenbeteiligung von Krankenkasse und Wohngemeinde abweichen. 
Es kann durch die Sonnweid ein Auswärtigenzuschlag erhoben werden. 

Mindestanteil durch Eigenanteil *

RAI/RUG
Normkosten 

Kanton Zürich
Beitrag 

Krankenkasse
die Gemeinden im 

Kanton ZH finanziert Pflege Bewohner Betreuung
1 37.77 25.00 0.00 12.70 90.00
2 62.95 29.00 12.35 21.60 90.00
3 88.13 41.00 25.55 21.60 90.00
4 113.31 58.00 33.70 21.60 80.00
5 138.49 74.00 42.90 21.60 80.00
6 163.68 83.00 59.10 21.60 80.00
7 188.86 95.00 72.25 21.60 80.00
8 214.04 106.00 86.45 21.60 80.00
9 239.20 122.00 95.60 21.60 80.00

10 276.99 146.00 109.40 21.60 80.00
11 327.35 167.00 138.75 21.60 80.00
12 428.07 250.00 156.45 21.60 80.00

* plus Hotellerie siehe Seite 1
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